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RS OGH 1960/10/21 6Ob384/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1960

Norm

ABGB §879 BIIb

ABGB §909

Rechtssatz

Sittenwidrigkeit liegt nicht vor, wenn der Verkäufer vereinbarungsgemäß lediglich eine Abstandssumme in Anspruch

genommen hat, welche nicht mehr als dreizehn Prozent des vereinbarten Kaufpreises von

einhundertsechsundsiebzigtausend Schilling beträgt.
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